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vom 24. Oktober 2025 

 

Stand 4. Dezember 2025 (FD FDS 9.7.2 / 33 / 155516) 

 

Nr. Auftrag gemäss 1. Kommissionsitzung  Abklärungen / Stellungnahme  

1 (3956) Abklärung / Dokumentation mit Blick auf Governance 

der zwei (nicht in die Regelverwaltung eingebundenen) Ver-

eine, insbesondere vor dem Hintergrund von §1 Abs. 2 der KRB 

für das „NTC" und „ITSec4KMU" - Dokumentation der regie-

rungsrätlichen Regelungen für NTC und ITSec4KMU (Ausfüh-

rungen und Dokumentation), insbesondere:  

 

a) Wie und in welcher Form hat der Regierungsrat die in beiden 

KRB normierte Organisationspflicht umgesetzt und wann for-

mell in Kraft gesetzt - danke für entsprechende Ausführungen 

und eine Dokumentationen mit allen relevanten Dokumenten 

und Beschlüssen? 

 

 

 

 

 

b) Welche natürlichen und juristischen Personen sind aktuell 

Mitglied in den zwei Vereinen (Mitgliederliste) und wer vertritt 

den Kanton Zug an der jeweiligen Vereinsversammlung (siehe 

auch oben 1.a.) 

 

 

a) Umsetzung der Organisationspflicht 

NTC: 

Am 20. Juni 2022 hat die Mitgliederversammlung gemäss Art. 10 der Statuten 

das Organisationsreglement erlassen. Das Organisationsreglement regelt die 

Aufgaben und Befugnisse des Vorstands und der Geschäftsste lle (vgl. Beilage 

1). Ausserdem wurden ein Mitarbeiterreglement (12. September 2023), eine 

Weisung zu den Spesen (23. Dezember 2023) sowie eine Weisung für den Um-

gang mit IT-Sachmitteln und Daten (18. Januar 2023) erlassen. 

 

ITSec4KMU: 

Der Kanton Zug (vertreten durch Finanzdirektor Heinz Tännler) hat das Präsi-

dium des Vereins inne. Der Verein wurde am 2. März 2022 gegründet und am 

30. März 2022 im Handelsregister eingetragen. Die normierte Organisations-

pflicht ist in den Statuten enthalten (vgl. Statuten in Beilage 2). Das Organisati-

onsreglement wurde an der Vereinsversammlung vom 11. Juli 2022 genehmigt 

(vgl. Beilage 3).  

 

b) Mitglieder und Vertretung des Kantons Zug 

NTC:  

Zu den Mitgliedern des Vereins zählen der Kanton Zug als juristische Person 

(vertreten durch Finanzdirektor Heinz Tännler)  sowie die Privatpersonen Franz 

Grüter, Raphael Reischuk, Andreas W. Kaelin und Heinz Buhofer. Jedes Mitglied 

verfügt über eine Stimme in der Vereinsversammlung. 



Seite 2/16 

 

 

Nr. Auftrag gemäss 1. Kommissionsitzung  Abklärungen / Stellungnahme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gibt es in den beiden Vereinen seit ihrer Gründung Aus- und 

Eintritte? Danke für eine Dokumentation der Aus- und Eintritte? 

Wurden Beitrittsgesuche auch abgelehnt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Braschler (juristischer Mitarbeiter der Finanzdirektion) nimmt als Vertreter 

des Kantons Zug ohne Stimmrecht beratend an den Vorstandssitzungen teil. Das 

Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) nimmt ebenfalls beratend an den Sitzun-

gen teil (vertreten durch Direktor Florian Schütz oder seinen Stellvertreter Ma-

nuel Suter).  

 

ITSec4KMU 

Mitglieder aktuell: 

Kanton Zug (vertreten durch Finanzdirektor Heinz Tännler), René Hüsler (HSLU) 

und Nicole Wettstein (SATW). Es finden derzeit Gespräche mit Gewerbe- und 

Wirtschaftsverbänden sowie Unternehmungen statt  bezüglich Interesse an einer 

allfälligen Mitgliedschaft. Bisher sind noch keine Zusagen erfolgt. Im Jahr 2026 

ist geplant, weitere Kantone als Mitglieder zu gewinnen. 

 

c) Ein- und Austritte 

NTC 

Seit der Gründung gab es zwei Mutationen in der Zusammensetzung der Ver-

einsmitglieder. Gründungsmitglied Florian Schütz ist aus dem Verein ausge-

schieden, und mit Heinz Buhofer wurde ein neues Mitglied aufgenommen.  

Florian Schütz, heutiger Direktor des BACS, war bei der Gründung am 22. De-

zember 2020 als Gründungsmitglied Teil des Vorstands. Im Hinblick auf seine 

Ernennung zum Direktor des BACS durch den Bundesrat am 24. Mai 2023 legte 

er dieses Amt aus Governance-Gründen nieder. Anlässlich der a.o. Mitglieder-

versammlung vom 12. November 2025 wurde Heinz Buhofer in den Vorstand ge-

wählt. Bisher wurden keine Aufnahmegesuche abgelehnt. Über die Aufnahme 

neuer Mitglieder entscheidet der Vorstand, der gemäss Art. 3 der Statuten Gesu-

che auch ohne Angabe von Gründen ablehnen kann. Diese Möglichkeit dient der 

Wahrung der Unabhängigkeit des Vereins. 
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d) Kennen die zwei Vereine eine Geschäftsordnung (Art. 13 

Statuten NTC bzw. Art. 15 Statuten ITSec4KMU), so dass das 

Zusammenspiel zwischen Vorstand und Geschäftsführung klar 

geregelt ist? Gibt es Mandatsverträge mit externen Dritten, wel-

che die Geschäftsführung/-leitung übernehmen? Mit wem sind 

diese Mandats- oder Anstellungsverträge abgeschlossen wor-

den (jur. oder natürliche Personen) und wie wird good corpo-

rate governance sichergestellt, allen voran im NTC, wo der Ge-

schäftsführer gemäss Homepage (Abfrage anfangs November 

2025) auch (stimmberechtigtes?) Mitglied des Vorstands is t? 

 

 

 

ITSec4KMU 

Keine Ein-/Austritte seit der Gründung. Auch keine Ablehnung von Beitrittsgesu-

chen. 

 

d) Geschäftsordnung 

NTC: 

Governance und Mandatsverträge 

Am 20. Juni 2022 hat die Mitgliederversammlung gemäss Art. 10 der Statuten 

das Organisationsreglement erlassen. Das Organisationsreglement regelt die 

Aufgaben und Befugnisse des Vorstands und der Geschäftsstelle. Der Vorstand 

und die Geschäftsstelle arbeiten mit externen Mandatsträgern zusammen, wobei 

juristische Personen beauftragt werden. Die Mandatsverträge wurden von Ver-

einspräsident Heinz Tännler und Vizepräsident Franz Grüter unterzeichnet. Zur 

Sicherstellung der Transparenz erhält die Finanzdirektion des Kantons Zug Ko-

pien sämtlicher Lieferantenrechnungen, einschliesslich jener der Mandatsträger, 

die jeweils eine detaillierte Aufschlüsselung der Aufwände im Viertelstundentakt 

ausweisen.  

 

Geschäftsstelle  

Die mandatierte Geschäftsstelle deckt alle zentralen Kompetenzfelder ab: Füh-

rung, Positionierung und Akquisition, Public Affairs, Human Resources, Organi-

sation und IT, Operations, Finanzen, Marketing und Kommunikation sowie Office 

Management. Mehrere Leistungsträger in Teilpensen gewährleisten eine opti-

male Abdeckung dieser Bereiche und ermöglichen den Testexperten, s ich voll-

ständig auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Die Leistungen werden durch die 

ICPRO GmbH erbracht. 

 



Seite 4/16 

 

 

Nr. Auftrag gemäss 1. Kommissionsitzung  Abklärungen / Stellungnahme  

Projektleitung  

Dr. Raphael Reischuk wurde mit einem Mandat für die Projektleitung betraut. Er 

ist Global Head Cybersecurity und Partner bei Zühlke sowie Mitgründer des 

NTC. Als einer der führenden Cybersecurity-Experten der Schweiz arbeitet er 

strategisch mit dem NTC zusammen, stellt die Einhaltung höchster Qualitäts-

standards bei Sicherheitsprüfungen sicher und vertritt das NTC auf Fachveran-

staltungen und Konferenzen. Die Leistungen werden über Zühlke abgerechnet.  

 

ITSec4KMU 

Das Organisationsreglement wurde an der Vereinsversammlung vom 11.Juli 

2022 genehmigt (vgl. Beilage 3). Da der Vorstand den Verein direkt führt und 

keine Geschäftsführung eingesetzt hat, sind keine Anstellungs- oder Mandats-

verträge notwendig. Die Aktivitäten werden zum grössten Teil von Mitarbeiten-

den der HSLU bearbeitet; dafür stellt die HSLU dem Verein Rechnung. Die Akti-

vitäten werden vom Vorstand festgelegt. 

2 (3956) Danke für eine Begründung, warum der neue KRB für 

das NTC anscheinbar nicht mehr der Revisionspflicht durch die 

FIKO unterstellt werden soll? (Hinweis: Das war ein wichtiger 

Bestandteil im alten „Setting“). 

Gemäss § 2 Abs. 2 des vom Regierungsrat beantragten KRB ETH-NTC lässt das 

NTC seine Buchführung mindestens bis ein Jahr nach der Ausrichtung des letz-

ten Kantonsbeitrags durch eine externe Revisionsstelle prüfen. Dieser Wortlaut 

ist identisch mit demjenigen des KRB NTC vom 31. März 2022 (BGS 614.11; vgl 

dort § 2 Abs. 2). 

3 (3956 und 3957) Im KRB 3957 werden die möglichen Personal-

ressourcen erwähnt, nicht aber im KRB 3956. Kann für das 

NTC eine Aussage zu den erforderlichen Personalressourcen 

gemacht werden (davon ausgeschlossen sind die Personalres-

sourcen im Bereich der kostendeckenden Dienstleistungen und 

der Kosten für die „Professorenstellen“, die letztere mittels Ko-

operationsvertrag geregelt werden)? 

Hierzu kann auf Seite 13 des Berichts und Antrags des Regierungsrats verwie-

sen werden (https://kr-geschaefte.zug.ch/dokumente/13963/3956-1-18262_For-

schungszusammenarbeit_ETH_NTC.pdf). Es ist vorgesehen, beim NTC 3 bis 4 

Vollzeitäquivalente (VZÄ) aufzubauen. Diese Positionen umfassen Testexperten, 

die für die umfassende Prüfung der Sicherheit  von KI-Anwendungen sowie für 

die Bewertung der Kompatibilität und Zuverlässigkeit der zugrunde liegenden 

Hardware eingesetzt werden. 

https://bgs.zg.ch/app/de/texts_of_law/614.11
https://kr-geschaefte.zug.ch/dokumente/13963/3956-1-18262_Forschungszusammenarbeit_ETH_NTC.pdf
https://kr-geschaefte.zug.ch/dokumente/13963/3956-1-18262_Forschungszusammenarbeit_ETH_NTC.pdf
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4 (3956 und 3957) Gemäss HReg Auszug scheinen diverse An-

passungen vorgenommen worden zu sein beim Verein NTC ei-

nige und, soweit erkennbar, beim ITSec4KMU, nur eine; was 

wurde angepasst und war die Regierung dabei mit involviert 

und ggf. in welcher Form (Domizilwechsel und Unterschriftenre-

gelung sind von der Fragestellung ausgeschlossen)? Da Statu-

tenänderungen der Einstimmigkeit bedürfen interessiert die 

Rolle der Regierung, besonders an der Vereinsversammlung? 

NTC: 

Die Statuten vom 19. November 2020 wurden dem Handelsregister bei der 

Gründung eingereicht. (Publikation am 22.12.2020). Seither wurden zwei Statu-

tenanpassungen vorgenommen: 
- 24. Februar 2022: (Publikation im Handelsregister am 28.6.2024)  

Im Rahmen der Beratungen der ad-hoc Kommission «Cybersicherheit» und 

der Staatswirtschaftskommission zwischen Oktober 2021 und Februar 2022 

wurde beschlossen, den Vereinszweck so anzupassen, dass das NTC die 

Privatwirtschaft nicht konkurrenziert. Dies führte zu einer Statutenrevision.  

 

Der Zweck gemäss Art. 2 der Statuten lautet nun: 

„… c) Der Verein ist weder gewinnorientiert, noch bezweckt er mit seiner Tä-

tigkeit die Privatwirtschaft aktiv zu konkurrenzieren.“ 

 

Damit ist eine aktive Projektakquisition ausgeschlossen. Cybersecurity-Tests 

im Auftrag von Betreibern kritischer Infrastrukturen und Behörden können 

nur durchgeführt werden, wenn strikte Unabhängigkeit und Neut ralität gefor-

dert sind. 

 
- 28. Februar 2025 (Publikation im Handelsregister am 10.4.2025) 

Protokollauszug der Mitgliederversammlung vom 28. Februar 2025:  

Der Vorstand schlägt eine Statutenänderung in den Art. 2 (Zweck) und Art. 

12 (Revisionsstelle) vor. Begründungen:  
o In Art. 2 gibt es Widersprüche.   

▪ Wenn wir Art. 2 lit. a nehmen, dann ist das NTC nur «...im Auf-

trag von Unternehmen sowie Organisationen der öffentlichen 

Hand ....» tätig. Dies steht im Widerspruch zu lit. b .... «sowie 

Prüfungen von vernetzten Komponenten, die in grossen 
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Stückzahlen in der schweizerischen Wirtschaft und Zivilgesell-

schaft eingesetzt werden». 

▪ Generell entspricht Art. 2 nicht der tatsächlichen Ausrichtung des 

NTC. Wir führen Cybersicherheitsprüfungen von nationaler Be-

deutung und Tragweite durch. Wir identifizieren proaktiv kritische 

Sicherheitslücken und fördern deren Behebung und tragen so zur 

Sicherheit und digitalen Souveränität der Schweiz bei: Es gibt 

keine Auftraggeber. Beispiele sind TikTok, Klinikinformationssys-

teme, Ladesysteme für Elektromobilität, Smartwatches für Kinder 

etc.  

▪ Gerade wenn wir Mäzene und Stiftungen für die Finanzierung su-

chen, ist es wichtig, dass nicht in den Statuten steht, dass wir nur 

im Auftrag von Unternehmen sowie Organisationen der öffentli-

chen Hand tätig sind. Dann sagen diese Personen oder Institutio-

nen, das NTC braucht keine gemeinnützige Finanzierung. 

o In Art. 12: Die Finanzkontrolle des Kantons Zug hat bei Art. 12 eine An-

passung gewünscht:  

▪ Das NTC führt einen freiwilligen Review gem. PS 910 durch. Mit 

der Anpassung befindet sich die Finanzkontrolle Zug nicht in der 

Organhaftung.  

 

Beschluss: 
o Die Mitgliederversammlung genehmigt die Statutenanpassung einstim-

mig und ohne Enthaltungen (die aktuellen Statuten sind online abrufbar 

unter https://www.ntc.swiss/hubfs/20250228-ntc-statuten-v-4.pdf). 

 

ITSec4KMU 

Das Handelsregisteramt hat eine Anpassung der Statuten gefordert (Begriff 

«Kontrollstelle» statt «Revisionsstelle»). Dies wurde entsprechend umgesetzt 

und von der Vereinsversammlung einstimmig genehmigt. Daher die zwei Daten 

bei den Statuten im Auszug des Handelsregisteramts (vgl. Beilage 4). 

https://www.ntc.swiss/hubfs/20250228-ntc-statuten-v-4.pdf
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5 (3956 und 3957) Hat sich der Regierungsrat Gedanken ge-

macht, wie er - aufgrund der sehr langen Laufdauer und der 

doch sehr beachtlichen Investitionssumme -die Rückbindung an 

das Parlament bzw. die zuständige Kommission sicherstellt 

(Oberaufsicht), allen voran mit Blick auf eine periodische Be-

richterstattung? Viele Kantone und der Bund haben derartige 

Formulierungen standardmässig reguliert - ich kann auf 

Wunsch gerne Fundstellen angeben. 

Gemäss § 3 Abs. 1 und 2 des vom Regierungsrat beantragen KRB ETH-NTC er-

folgt eine umfassende Evaluation der Forschungszusammenarbeit mit der ETH 

Zürich nach zehn, fünfzehn und zwanzig Jahren durch externe Expertinnen und 

Experten. Der Evaluationsbericht hat neben der Wirkungs- und Wirtschaftlich-

keitsanalyse ausdrückliche Entscheidungsoptionen zur Forschungszusammenar-

beit zu enthalten: unveränderte Fortführung, Anpassung oder vorzeitige Beendi-

gung. Der Regierungsrat unterbreitet dem Kantonsrat diese Evaluationsberichte 

selbstverständlich zur Kenntnisnahme. 

 

Gemäss § 2 Abs. 3 KRB ETH-NTC erstatten die ETH Zürich und das NTC dem 

Regierungsrat jährlich Bericht über die Verwendung der Beiträge. § 2 Abs. 3 

KRB Kompetenzzentrum und strategische Partnerschaft Cybersicherheit sieht 

vor, dass die ETH Zürich und die HSLU der Sicherheitsdirektion zuhanden des 

Regierungsrats jährlich Bericht über die Verwendung der Beiträge erstatten. Der 

Regierungsrat wird den Kantonsrat im Rahmen des Geschäftsberichts über die 

Mittelverwendung aus beiden Kreditbeschlüssen informieren.» 

6 (3956 - Rückblick) Der Transfer von erheblichen finanziellen 

Mitteln über die Laufdauer des KRB „NTC“ hinaus, also für die 

Zeit ab dem 1.1.2025, wurden anscheinend mittels Beschluss 

des RR Kt. Zug ohne weiteres dem NTC zur Verfügung gestellt 

(„geschenkt“), gemäss Ausführung des Finanzdirektors auf ei-

ner ausreichenden gesetzlichen Grundlage, die ich bislang 

nicht erkennen kann. Sie wurde weiter der StaWiKo zur Kennt-

nis gebracht - Danke, wenn diese Grundlagen und Dokumente 

der ad-hoc Kommission zur Verfügung gestellt werden.  

Die Auszahlung des Restbetrags von 2 203 283.65 Franken an das NTC im Jahr 

2024 ist kein Geschenk, sondern resultiert aus einer nicht idealen Formulierung 

im ursprünglichen Kantonsratsbeschluss (KRB NTC vom 31.3.2022).  Man ging 

dazumal aufgrund des damaligen Planungsstands des Aufbaus des Instituts da-

von aus, dass der Aufbau im Jahr 2024 abgeschlossen sein würde und dass ab 

2025 die Kosten des Prüfinstituts durch Einnahmen aus Aufträgen und durch 

Beiträge des Bundes getragen werden. 

 

Der KRB NTC sah vor, dass der Gesamtbetrag von maximal 7,55 Mio. Franken 

«gestaffelt bis 2024» ausgerichtet wird. Diese Formulierung bezog sich jedoch 

lediglich auf den Auszahlungszeitpunkt, nicht auf den Verwendungszeitpunkt der 
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Mittel. Da sich der Aufbau des NTC zeitlich verzögerte, benötigt das Testinstitut 

die Mittel erst 2025/2026. Der Regierungsrat beauftragte die Finanzdirektion mit-

tels RRB vom 20. August 2024 (vgl. Beilage 5), den bewilligten Restbetrag im 

Jahr 2024 auszubezahlen, damit dieser auftragsgemäss durch das NTC verwen-

det werden kann. 

 

Auf eine Anpassung des KRB NTC (Ersetzen der Jahreszahl 2024 durch 2025) 

wurde aus Gründen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit als unverhältnismäs-

sig erachtet. Die Staatswirtschaftskommission wurde entsprechend informiert. 

7 (3956 - Finanzplan - Zukünftiges Wirken) Gemäss dem zur Ver-

fügung gestellten Entwurfsdokument, vgl. insbesondere FN 7, 

erfolgt eine ungefähre Abgrenzung der Kosten über die nächs-

ten fünf Jahre (Szenario mit ETH). Die Ausführungen in FN 7 

lauten: "Ein Beitrag für die ETH-Professuren erfolgt nur im Sze-

nario mit der ETH Zürich: Der jährliche Betrag für die Grundfi-

nanzierung des Kantons Zug über jährlich CHF 3.2 Mio. setzt 

sich zusammen aus: ETH Zürich CHF 2.2 Mio. für zwei Profes-

suren (alle verorteten Wissenschafterinnen und Wissenschaf-

ter, zirka zwei bis drei Postdocs und zwei bis drei Doktorie-

rende pro Professur) sowie CHF 1.0 Mio. für den Erhalt und 

den Aufbau von KI-Kompetenzen beim NTC, die wissenschaftli-

che Mitarbeit, dedizierte Zuständigkeiten für die Forschungsein-

weisung durch das NTC, Aufwendungen für jährliche Konferen-

zen oder Publikationen sowie Aufbau und Unterhalt des Part-

nership Councils (Kompetenznetzwerk) und Aufwendungen für 

Administration, Koordination und Logistik (inklusive Einmalan-

schaffungen) durch das NTC.“ Dazu folgende Fragen: 
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a) Wie werden die jährlichen Mittel in der Höhe von CHF 1.0 

Mio. für den Erhalt und Aufbau von KI-Kompetenzen eingesetzt 

und von den übrigen (kostendeckenden, statutarisch fixierten) 

Arbeiten/Dienstleistungen des NTC abgegrenzt? Was ist/sind 

die Ziele? Zählen dazu auch Personalressourcen, die beim 

NTC (neu) angestellt werden sollen und ggf. wieviele? Erfolgt 

ein Abbau im Personalbereich im übrigen Tätigkeitsfeld? Wer-

den die Statuten angepasst oder sind diese schon auf diese er-

gänzende Tätigkeit angepasst? Was bedeutet wissenschaftli-

che Mitarbeit des NTC, wenn dies doch in das ausschliesslich 

Aufgabengebiet der Professuren und Wissenschaftler und Post-

docs fällt? Ist es wirklich das NTC, dass die Forschungseinwei-

sung vornimmt? Wird damit die wissenschaftlich Freiheit der 

Professuren nicht verletzt oder tangiert? Was für ein Part-

nershiip Council soll aufgebaut werden und mit welchem Ziel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

Die geplante langfristige Forschungskooperation zwischen der ETH Zürich und 

dem Nationalen Testinstitut für Cybersicherheit NTC in den Bereichen Cybersi-

cherheit und Künstliche Intelligenz (KI) verändert weder die strategische Aus-

richtung des NTC noch seinen statutarischen Zweck. Sie wird einen entschei-

denden Impuls für die nachhaltige Positionierung des NTC als führende Kompe-

tenz- und Innovationsplattform in diesen Schlüsselbereichen geben und somit 

die nationale und auch internationale Sichtbarkeit erheblich steigern. Ziel ist es, 

die Expertise des NTC signifikant auszubauen, um die Sicherheit von KI-Anwen-

dungen sowie die Kompatibilität und Zuverlässigkeit der zugrunde liegenden 

Hardware umfassend zu prüfen. Hierfür werden zusätzlich zu den bestehenden 

Fachkräften beginnend ab 2027 3 bis 4 Vollzeitäquivalente (VZÄ) geschaffen, 

die als Testexperten für diese sicherheitskritischen Prüfungen eingesetzt wer-

den. Die Grobkostenstruktur ist ersichtlich bei der Antwort auf Abklärungsauftrag 

Nr. 15. 

 

Die wissenschaftliche Mitarbeit des NTC ergänzt die Arbeit von Professuren und 

Forschenden, indem praxisnahe Erkenntnisse in die Forschung eingebracht wer-

den. Spitzenforschung entfaltet ihre volle Wirkung erst im Zusammenspiel von 

akademischer Exzellenz und realen Anwendungskontexten. 

Das NTC fungiert als Bindeglied zur Wirtschaft, identifiziert den Bedarf an Cy-

bermethodik und liefert Impulse zurück in die Forschung. So entsteht ein ge-

schlossener Kreislauf: Forschungsergebnisse werden validiert, verfeinert und 

fliessen direkt in die Weiterentwicklung der Prüfmethoden des NTC ein. Damit 

baut das NTC seine Fachkompetenz erheblich aus, um die Sicherheit von KI -An-

wendungen sowie die Kompatibilität und Zuverlässigkeit der zugrunde liegenden 

Hardware umfassend zu prüfen. Die Verantwortung für Forschung und Lehre 
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b) Wäre es nicht effizienter, wenn die von der RR angedachten 

Geldmittel einerseits via Kooperationsvertrag direkt der ETH 

zur Verfügung gestellt werden und andererseits die weiteren 

Aufgaben (CHF 1.0 Mio.) direkt der ETH, einem neuen Träger 

oder dem Kompetenzzentrum (Cybersicherheit 3957) angeglie-

dert werden ? So könnte das NTC seine Kernaufgabe „unbelas-

tet“ durch weitere Aufgaben statutenkonform weiter vorantrei-

ben und der „Umweg“ über das NTC, der mit Koordinationsauf-

wand verbunden ist, könnte entfallen? 

bleibt uneingeschränkt bei den Professuren; die wissenschaftliche Freiheit wird 

nicht tangiert. 

 

b) 

Nein, eine Umgehung des NTC wäre strategisch nicht zielführend. Die gewählte 

Struktur ist technisch und inhaltlich notwendig, um den Transfer von der For-

schung in die Praxis zu garantieren. Massgebend sind dabei folgende Aspekte: 

- Notwendige Symbiose: Für die ETH ist die Kooperation mit dem NTC auf-

grund des direkten Zugangs zur Praxis entscheidend, während für das NTC 

der Forschungstransfer in die Anwendung zentral ist. Räumliche Nähe stärkt 

diese Zusammenarbeit und maximiert den Mehrwert für beide Partner. Die 

Professuren sind so konzipiert, dass sie in Verbindung mit dem NTC, seiner 

Marktposition und seinem Hardware-Testlabor einen optimalen Nutzen für 

den Kanton Zug, die ETH Zürich und das NTC schaffen. 

- Anderes Profil beim KKC: Das KKC fokussiert auf Breite, Prävention und 

Sensibilisierung für KMU und Bevölkerung. Es verfügt weder über den Auf-

trag noch über die spezialisierten Ressourcen, um komplexe ETH-For-

schungsergebnisse tiefgreifend zu analysieren. Diese technische Tiefe ist 

die Kernkompetenz des NTC. 

 

Fazit: Die Einbindung des NTC ist kein ineffizienter «Umweg», sondern der ent-

scheidende Brückenschlag. Nur so fliessen theoretische Erkenntnisse direkt in 

praktische Sicherheitsprüfungen ein, wovon das KKC im zweiten Schritt profi-

tiert. 

 

Diese Einschätzung wird durch das Schreiben von ETH-Präsident Prof. Dr. Joël 

Mesot vom 2. Dezember 2025 (vgl. Beilage 6) ausdrücklich bestätigt. Die ETH 

hält darin fest, dass die enge Verbindung ihrer Forschenden mit der Expertise 
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des NTC ein zentraler Baustein der Partnerschaft ist. Die volle Wertschöpfung 

der Kooperation werde erst durch das Einbinden und aktive Mitwirken des NTC 

ermöglicht. Das NTC schaffe den notwendigen Schulterschluss zwischen For-

schung, Translation und Anwendung, der gerade im schnelllebigen Bereich der 

Cybersicherheit entscheidend sei. 

8 Die Finanzierung der Initiative soll durch die Einnahmen der 
OECD Mindeststeuer erfolgen. Was passiert, wenn diese Ein-
nahmen wegfallen? Rund um die OECD Mindeststeuer wird ak-
tuell sehr viel berichtet. Es gibt immer wieder Änderungen, An-
passungen, Verzögerungen, etc. 

Die Fixbeiträge und Direktinvestitionen der Themenfelder 1 (Sozia les) und 2 (Inf-

rastruktur/innovative Projekte) sind grundsätzlich nicht direkt an die Einnahmen 

aus der OECD-Mindeststeuer gekoppelt. Diese Massnahmen sind Gegenstand 

separater Gesetzesvorlagen beziehungsweise separater Kantonsratsbeschlüsse 

und besitzen daher eine eigenständige rechtliche Grundlage. Je nachdem, wie 

sich die Ertragserwartungen bestätigen, können die Massnahmen kurz- bis mit-

telfristige durch den Kantonsrat angepasst werden, indem einzelne Massnahmen 

bei Bedarf gestrichen oder gekürzt werden. Ansonsten werden sie über die lau-

fende Rechnung finanziert werden. Bei über den Erwartungen liegenden Erträ-

gen könnten allenfalls neue Projekte aufgenommen werden (vgl. hierzu S. 19 

des Berichts und Antrags des Regierungsrats betreffend Gesetz über Standort-

entwicklung [GSE] vom 22. Oktober 2024, https://kr-geschaefte.zug.ch/doku-

mente/13055/3834-1-17913_Standortentwicklung_GSE.pdf).  

9 Gemäss Finanzdirektor Heinz Tännler obliegt die Budget Kom-
petenz beim Kantonsrat. Wie ist das genau zu verstehen? Wird 
das Budget dediziert für diese Initiative, für die einzelnen 
«Geldempfänger» oder einem Departement zugeordnet?  

Im vorliegenden Fall handelt es sich um zwei getrennte Kantonsratsbeschlüsse 

(KRB), die unterschiedlich zugeordnet sind: 

Vorlage 3957 (Kompetenzzentrum Cybersicherheit KKC): Diese Mittel werden 

der Sicherheitsdirektion zugeordnet und betreffen die Konzeption, Umsetzung 

und den Betrieb des kantonalen Kompetenzzentrums sowie Partnerschaften mit 

ETH und HSLU. 

 

https://kr-geschaefte.zug.ch/dokumente/13055/3834-1-17913_Standortentwicklung_GSE.pdf
https://kr-geschaefte.zug.ch/dokumente/13055/3834-1-17913_Standortentwicklung_GSE.pdf
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Vorlage 3956 (Forschungskooperation ETH-NTC): Diese Mittel werden der Fi-

nanzdirektion zugeordnet und betreffen die Finanzierung der langfristigen For-

schungszusammenarbeit zwischen ETH und NTC. 

 

Die beiden Direktionen werden den jeweiligen Mittelbedarf in den ordentlichen 

Budgetprozess einbringen. Im Rahmen des ordentlichen Geschäftsberichtes er-

folgt die Rechenschaft über die Mittelverwendung und Zielerreichung. Budget 

und Geschäftsbericht werden die im Erlass unterschiedenen Verwendungszwe-

cke unterscheiden. Gleichzeitig wird die Sicherheitsdirektion den vom Kantonrat 

gesprochenen Verpflichtungskredit nachführen (Summe der vom KKC eingesetz-

ten Mittel inkl. Personalkosten). Zu gegebener Zeit werden FHG-konforme Kre-

ditschlussabrechnungen erstellt werden. 

10 Besteht die Möglichkeit, dass sich der Kanton Zug Anteile oder 
ganze Patentrechte von etwaigen Spin Offs und/oder Startups 
sichern kann? Und wäre er gewillt dies zu tun? 

Für die Projektförderungen erarbeitet die Sicherheitsdirektion ein Vergaberegle-

ment, dass dem Regierungsrat vorgelegt wird. Die Vergabekriterien sollen si-

cherstellen, dass die gesprochenen Beiträge auf die Ziele der Cybersicherheits-

initiative nachhaltig einzahlen. Es ist nicht angedacht, dass der Kanton als Ge-

genleistung für die Beiträge Rechte erwirbt.  

 

Im Feld Cybersicherheit und im Kanton Zug ist damit zu rechnen, dass sich aus-

reichende und stabile private Angebote für Seed- und Venture-Finanzierungen 

ergeben werden Der Kanton kann mit den angedachten Projektförderungen die 

Entwicklung hin zu einem Cyber-Cluster unterstützen und beschleunigen. Der 

Rückfluss manifestiert sich längerfristig in einer höheren Cyberresilienz des Ge-

samtsystems Zug und in Form von Steuerrückflüssen. 

11 Macht es aus heutiger Sicht Sinn, eventuell Sicherheits-Stan-
dards zu definieren und diese schweizweit zu etablieren? Zum 
Beispiel analog ITIL, HERMES, ISO, etc.  

Bestehende und ankerkannte Sicherheits-Standards sind für einen Malerbetrieb 

mit sieben Angestellten oft zu mächtig und damit kostspielig. Gleichzeitig ist es 
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Aus unserer Sicht ist dies wichtig. Insbesondere auch bei IoT 
Geräten. Dem gegenüber steht allerdings eine einfache und un-
komplizierte Umsetzung, respektive Handhabe. Etwelche Stan-
dards dürfen insbesondere die Bedienung von Geräten nicht 
unnötig verkomplizieren (z.B. Waschmaschine, Kühlschrank, 
Herd, etc.) 

 

leider mittlerweile ein Irrglaube, man sei als kleine Firma kein Ziel für Cyberan-

griffe. 

 

Es scheint deshalb sinnvoll, anerkannte Standards als Ausgangspunkt zu neh-

men und mit Hilfe von ExpertInnen und unter Einbindung von mittleren Unterneh-

merInnen weiterzuentwickeln. Ziel muss es sein, dass die Minimalstandards fi-

nanziell und organisatorisch besser implementierbar werden, ohne ihre Schutz-

funktion zu verlieren.  

 

Es muss eingeräumt werden, dass die Definition und Durchsetzung von Stan-

dards ein aufwändiger und ein langwieriger Prozess ist. Mit Best-Practices den 

direkten Kontakt zu den KMU zu suchen, ist deshalb vermutlich in den ersten 

Betriebsjahren des KKC mehr im Vordergrund als Schweizweite Standards.  

 

Der Abklärungsauftrag stellt absolut richtig fest, dass IoT-Sicherheit und OT-Si-

cherheit im Kontext der Definition von Standards nicht vernachlässigt werden 

dürfen. Längst bieten auch KMU vernetzte Geräte und Lösungen für Privat - und 

Firmenkunden an. Gleichzeitig ist Sicherheit mit zusätzlichen Kosten verbunden, 

was in einem hart umkämpften Markt kritisch beurteilt wird. Mit passenden Use-

Cases kann die Notwendigkeit aufgezeigt und der Druck erhöht werden. Die 

HSLU könnte das KKC bei der Erarbeitung solcher Use-Cases unterstützen. 

12 Es wird betreffend KKC über das Setzen von neuen schweiz-
weiten Standards geschrieben. Ist geplant, dass man in Abstim-
mung mit dem Bundesamt für Cyber Sicherheit gegebenenfalls 
Sicherheits-Standards-Empfehlungen für KMU erarbeitet und 
versucht diese schweizweit zu etablieren? Zum Beispiel analog 
NIST Cybersecurity Framework? Diese sollten als Empfehlun-
gen gelten und nicht zum Zwang werden. 

Die Sicherheitsdirektion darf feststellen, dass sich über die Initialisierungsphase 

der Cybersicherheitsstrategie bereits eine lebendige und wertvolle Zusammenar-

beit mit dem BACS etabliert hat. Eine institutionelle Zusammenarbeit ist deshalb 

auch integrativer Bestandteil des vorliegenden Antrages. So ist es auf Basis der 

Informationen, welche vom BACS verfügbar gemacht werden, zum Beispiel 
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möglich, dass vom KKC Sicherheits-Empfehlungen für KMUs im Kanton Zug er-

stellt und mit geeigneten Massnahmen vermittelt werden. 

13 Aus Sicht der SVP interessiert uns auch die geplante Finanzie-
rung. Es sollte nicht sein, dass der Kanton Zug Millionen in eine 
solche Initiative investiert und andere Kantone dann quasi gra-
tis davon profitieren könnten. Inwiefern gibt sind hier bereits 
Möglichkeiten zur Mitfinanzierung oder zum Erwerb von «Nut-
zungsrechte» angedacht worden? Wie steht es mit einer Kon-
kordatsvereinbarung? 

Das NTC ist ein gemeinnütziger Verein, der den Prinzipien der Unabhängigkeit 

und Objektivität verpflichtet ist. Es verfolgt keine Kommerzialisierung von Lösun-

gen, die aus Forschungspartnerschaften entstehen, und beansprucht nicht, de-

ren Ergebnisse eigenständig zu nutzen.  

 

Durch die beim KKC geplante Förderung von Start-ups bleibt der wirtschaftliche 

Nutzen in der Region, insbesondere im Kanton Zug. Das KKC wird sich 2026 

und 2027 auf die Zielgruppen KMU und vulnerable Bevölkerungsgruppen im 

Kanton Zug fokussieren. Im etablierten Status ist angedacht, dass andere Kan-

tone sich dem KKC anschliessen oder Leistungen beziehen können. Ein An-

schluss wäre mit einem Einkauf in die bestehenden materiellen und immateriel-

len Vermögenswerte verbunden und mit einer Beteiligung an den laufenden Kos-

ten. Ein Leistungsbezug vom KKC würde zu Vollkosten kalkuliert und mindes-

tens zu solchen angeboten. 

14 Ist es angedacht, eine fachliche Zusammenarbeit mit Nachbar-
kantonen wie aber auch mit benachbarten Ländern anzustre-
ben? Aus unserer Sicht ist das absolut zentral, um erfolgreich 
zu sein. Der Austausch von Informationen ist hierbei von gros-
ser Bedeutung. Stichwort Forensik, etc. 

 

Das NTC pflegt einen engen Austausch mit den kantonalen Informatikämtern, 

deren CISOs sowie den kantonalen Fachkonferenzen. Darüber hinaus arbeitet 

es im Rahmen verschiedener Projekte bereits mit Bundes- und Kantonsbehör-

den zusammen. Diese Kooperationen ermöglichen es den Behörden, Cybersi-

cherheitsprüfungen aktiv mitzugestalten und von den Ergebnissen zu profitieren. 

Die Verbundprojekte erfolgen gegen Kostenbeteiligung. Zusätzlich bestehen in-

ternationale Partnerschaften, die kontinuierlich ausgebaut werden: So hat das 

NTC bei mehreren Projekten mit dem deutschen Bundesamt für Sicherheit in der 

Informationstechnik (BSI) kooperiert und Erkenntnisse des Israel National Cyber 

Directorate (INCD) genutzt. Aktuell strebt das NTC eine Zusammenarbeit mit 
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führenden KI-Zentren wie dem Silicon Valley an. Eine Forschungskooperation 

zwischen der ETH Zürich und dem NTC würde nicht nur die internationale Sicht-

barkeit erhöhen, sondern einen entscheidenden Impuls für die nachhaltige und 

tiefgreifende Etablierung des NTC als führende Kompetenz- und Innovations-

plattform im Bereich KI und Cybersicherheit geben. 

 

Anlässlich der ersten Sitzung der ad hoc-Kommission vom 24. Oktober 2025 

wurde die Frage aufgeworfen, dass weltweit nur wenige Institutionen Hardware-

tests durchführen und ob dafür ein globaler Markt existiere. ETH-Präsident Joël 

Mesot hielt fest, dass ein solcher Markt durchaus vorhanden sei. Es fehle jedoch 

an spezieller Technologie und Expertise, um ihn in ausreichender Qualität bedie-

nen zu können. Die Schweiz verfüge über sämtliche erforderlichen Vorausset-

zungen und habe bereits bei anspruchsvollen internationalen Wettbewerben, 

etwa bei Grants der US-Armee, grosse Erfolge erzielt. 

 

Florian Schütz, Direktor des Bundesamtes für Cybersicherheit, führte aus, dass 

das NTC Bereiche prüfe, die sonst kaum getestet würden, beispielsweise unsi-

chere Protokolle für Beleuchtungssteuerungen. Das dabei erworbene Wissen 

könne sowohl zur Entwicklung sicherer Steuerungsprotokolle als auch zur Ent-

stehung neuer Geschäftsmodelle genutzt werden. 

 

Hardwaretests bilden somit ein zentrales Alleinstellungsmerkmal. Sie eröffnen 

dem NTC in Verbindung mit einer Forschungspartnerschaft mit der ETH die 

Möglichkeit internationaler Kooperationen und unterstützen langfristig die Ent-

wicklung neuer Geschäftsmodelle und Spin-offs. 

 

Die Zusammenarbeit zwischen dem BACS und dem KKC könnte zu einem Pilot-

modell werden, wie Bund und Kantone im Bereich Cybersicherheit künftig 
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gemeinsam wirken. Heute fehlt es z.B. an standardisierten Schnittstellen und 

Abläufen, wenn die unmittelbare Abwendung eines Angriffes oder einer Bedro-

hung abgeschlossen ist. Es werden nicht systematisch gemeinsame Lehren ge-

zogen und Verbesserungen implementiert. 

 

Die Internationale Ebene ist über die strategischen Partner des KKC gut abge-

deckt. ETH, HSLU und BACS leisten Übersetzungsarbeit, damit dass KKC 

Schlüsse für seine Kernzielgruppen ziehen kann. 

15 Seite 17 des Protokolls, Hans Jörg Villiger: Bereitstellung einer 
detaillierten Grobkostenstruktur für den KRB 3956.2 (3,2 Millio-
nen Franken jährlich), aufgeschlüsselt nach Posten wie Löhnen 
und Gebäuden. 

Grobkostenstruktur ETH: vgl. Beilage 7 

Grobkostenstruktur NTC: vgl. Beilage 8 

16 Seite 18 des Protokolls, Michael Felber: Des Weiteren wünsche 
ich, dass der Erlasstext (KRB 3956.2) hinsichtlich Lesbarkeit 
besser strukturiert wird. Es geht nicht hervor, wo evaluiert und 
wo Bericht erstattet wird. 

Der entsprechend angepasste Erlasstext findet sich in Beilage 9 (synoptische 

Darstellung). 

 

 

Beilagen: 

1. Organisationsreglement NTC 

2. Statuten ITSec4KMU 

3. Organisationsreglement ITSec4KMU 

4. HR-Auszug ITSec4KMU 

5. RRB vom 20. August 2024 

6. Schreiben ETH betreffend Erläuterung zur Bedeutung des NTC im Rahmen der Zusammenarbeit ETH-NTC (KRB 3956.2) 

7. Grobkostenstruktur ETH 

8. Grobkostenstruktur NTC 

9. Angepasster Erlass-Entwurf KRB 3952.2 (Synopse) 
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_________

Regie r u n gs rat

____

Kanton Zug

Auszug aus dem Protokoll
Sitzung vom 20. August 2024 ki
Versandt am 73 Atll 2024 Nicht öffentlich

Verwaltung: Allgemeines

Auszahlung des restlichen Kantonsbeitrags an das Nationale Testinstitut für Cybersicher
heit NTC im Jahr 2024

Der Regierungsrat,

gestützt auf § 2 Abs. 3 des Gesetzes über die Organisation der Staatsverwaltung vom 29. Ok
tober 1998 (Organisationsgesetz; BGS 153.1) und des Kantonsratsbeschlusses betreffend Bei
trag des Kantons Zug zur Unterstützung des Aufbaus der des Nationalen Testinstituts für Cy
bersicherheit NTC (KRB NTC) vom 31. März 2022 (BGS 614.11),

beschliesst:

1. Die Finanzdirektion wird beauftragt und ermächtigt, dem Nationalen Testinstitut für Cy
bersicherheit NTC den noch ausstehenden Restbetrag von 2 203 283,65 Franken im Jahr
2024 auszurichten.

2. Dieser Beschluss ist nicht öffentlich.

3. Mitteilung (per E-Mail) an:
- Finanzdirektion (info.fd@zg.ch)
- Finanzkontrolle (info.fiko@zg.ch)

- Staatswirtschaftskommission (peter.berchtold @ zg.ch)

- NTC (andreas.kaelin@ntc.swiss)

Regierungsrat des Kantons Zug

Silvia Thalmann-Gut Tobias Moser
Frau Landammann Landschreiber
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A. Der Kanton Zug beteiligt sich gemäss § 1 Abs. 1 des KRB NTC im Rahmen des Pro
gramms «Zug+» an den Aufbaukosten des Vereins «Nationales Testinstitut für Cybersicherheit
NTC» mit Standort im Kanton Zug mit maximal 7,55 Millionen Franken. Der Betrag wird gestaf
felt bis 2024 an das NTC ausgerichtet (vgl. § 2 Abs. 1 KRB NTC).

B. Seit dem Jahr 2022 wurden dem NTC Kantonsbeiträge in der Höhe von insgesamt
5 346 716,35 Franken ausgerichtet. Bei dieser Ausgangslage verbleibt ein Restbetrag von
2 203 283,65 Franken zum Maximum von 7,55 Millionen Franken gemäss § 1 Abs. 1 KRB NTC.

Für das Jahr 2024 verfügt das NTC aufgrund der bereits ausgerichteten Kantonsbeiträge über
genügende finanzielle Mittel. Die noch nicht ausgeschütteten Mittel werden allerdings im Jahr
2025 gebraucht. Dies vor allem deshalb, weil sich der Aufbau des NTC aus verschiedenen
Gründen zeitlich nach hinten verschoben hat. Ohne Ausschöpfung des Maximalbetrags von
7,55 Millionen Franken steht das NTC in den Jahren 2025 und 2026 vor nicht überwindbaren
finanziellen Herausforderungen, welche wohl zu einer Einstellung der Tätigkeiten des NTC und
zur Auflösung des Vereins führen würden. Dieses worst case-Szenario gilt es zu verhindern.

C. Die Bestimmung von § 2 Abs. 1 KRB NTC lautet wie folgt:
«Der Beitrag wird gestaffelt bis 2024 an den Verein «Nationales Testinstitut für Cybersicherheit
NTC» ausgerichtet.»

Gestützt auf diesen Wortlaut dürfen dem NTC im Jahr 2025 keine Kantonsbeiträge mehr aus
gerichtet werden. Bei diesem Sachverhalt stehen die folgenden zwei Optionen im Vordergrund,
um dem NTC weitere Beiträge ausrichten zu können:
- Ausschüttung des Restbetrags im Jahr 2024 im Wissen darum, dass die Gelder erst im Jahr

2025 benötigt werden;
- Anpassung von § 2 Abs. 1 KRB NTC auf folgenden Wortlaut:

«Der Beitrag wird gestaffelt bis 2025 an den Verein «Nationales Testinstitut für Cybersicher
heit NTC» ausgerichtet.»

D. Dem Bericht und Antrag des Regierungsrats zum KRB NTC vom 24. August 2021 (Vor
lage Nr. 3286.1 - 166911) kann keine explizite Begründung für die in § 2 Abs. 1 KRB NTC ent
haltene Frist entnommen werden. Grundlage für die Aufnahme des Jahres 2024 in besagte Be
stimmung war die damalige Zuordnung der finanziellen und personellen Ressourcen auf die
kommenden Jahre (vgl. z. B. die in Kapitel 5.3 des Berichts und Antrag enthaltene tabellarische
Übersicht sowie die standardisierte Finanztabelle in Kapitel 10.1). Man ging dazumal aufgrund
des damaligen Planungsstands des Aufbaus des Instituts davon aus, dass der Aufbau im Jahr
2024 abgeschlossen sein würde und dass ab 2025 die Kosten des Prüfinstituts durch Einnah
men aus Aufträgen und durch Beiträge des Bundes getragen werden.

Dem Wortlaut von § 2 Abs. 1 KRB NTC ist zu entnehmen, dass der Beitrag zwar bis ins Jahr
2024 auszurichten ist. Die Bestimmung schreibt hingegen nicht vor, bis wann der Beitrag durch
das NTC eingesetzt werden darf.

Aufgrund des sich zeitlich nach hinten verschobenen Aufbaus des NTC ist es bei dieser Fall
konstellation zulässig, den Restbetrag im Jahr 2024 vollständig auszurichten und dieser durch
das NTC auch in den Folgejahren eingesetzt werden kann. Vor diesem Hintergrund verzichtet
der Regierungsrat darauf, dem Kantonsrat eine Änderung des KRB NTC gemäss vorstehender
Erwägung C. zu beantragen. Die damit anfallenden Kosten (u. a. Ausarbeitung des Antrags,
Sitzungsgelder der vorberatenden ad hoc-Kommission sowie der Staatswirtschaftskommission,

1 https://kr-Qeschaefte.zucj.ch/dokumente/9870/3286-1 -16691 Cybersicherheit-NTCjdf
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Erstellung der Kommissionsberichte, Beratung im Rat, Publikation des Erlasses) würden gegen
die in § 2 Abs. 1 des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden (Ei
nanzhaushaltgesetz, FHG) vom 31. August 2006 (BGS 611.1) enthaltenen Haushaltgrundsätze
der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verstossen.

E. Die finanziellen Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung des Kantons dieses Beschlusses
stellen sich tabellarisch folgendermassen dar (der gemäss Finanzplan für das Jahr 2025 vorge
sehene Kantonsbeitrag wird im Jahr 2024 ausgerichtet; es entsteht Mehraufwand):

A lnvestitionsrechnung 2024 2025 2026
1. Gemäss Budget oder Finanzplan:

bereits geplante Au

bereits geplante Einnahmen
2. Gemäss vorliegendem Antrag:

ektiveA

effektive Einnahmen
—

B Erfolgsrechnung (nur Abschreibungen auf Investitionen)
3. Gemäss Budget oder Finanzplan:

bereits geplante Abschreibungen
4. Gemäss vorliegendem Antrag:

effektive Abschreibungen

C Erfolgsrechnung (ohne Abschreibungen auf Investitionen)
5. Gemäss Budget oder Finanzplan:

bereits gpjanterufwand 22283.65 2203283.65 0 0
bereits geplanter Ertrag

6. Gemäss vorliegendem Antrag:
effektiver Aufwand 4406567.30 0 0 0
effektiver Ertrag

F. Dieser Beschluss ist nicht öffentlich, weil es sich um ein Dokument in einem noch laufen
den Verfahren handelt.

G. Die Finanzdirektion unterbreitet dem Regierungsrat weiterhin die Jahresabschlüsse
und -berichte des Vereins «Nationales Testinstitut für Cybersicherheit NTC» (Controlling).
Dadurch wird der Rat über die Verwendung der dem Verein zur Verfügung gestellten Mittel ori
entiert. Diese Abläufe sind voraussichtlich bis und mit dem Jahr 2026 einzuhalten. Es ist damit
zu rechnen, dass der Bund dem Verein bis dann weitere Mittel zur Verfügung stellt und dass
der Verein zusätzliche Gelder von Stiftungen beschaffen kann.

H. Der Finanzdirektor orientiert die Staatswirtschaftskommission über den weiteren Verlauf
dieses Engagements des Kantons.







ETH Zürich Foundation 
 
Dr. Mathias Terheggen 
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Nationales Testinstitute für Cybersicherheit 
Herr 
Andreas Kaelin 
Co-Founder/CEO 
Baarerstrasse 53 
6300 Zug 

Zürich, 13.11.2025 

Erläuterung zu den Fördermitteln im Rahmen der 
Zusammenarbeit ETH–NTC (KRB 3956.2) 

Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Andreas, 
 
Gerne erläutern wir den ETH-Anteil von CHF 2.2 Mio. pro Jahr innerhalb des beantragten 
Finanzierungsrahmens von CHF 3.2 Mio. pro Jahr für die langfristige Forschungszusammen-
arbeit in den Bereichen Cybersicherheit und Künstliche Intelligenz (KI) zwischen der 
Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich und dem Nationalen Testinstitut für 
Cybersicherheit (NTC) in Zug. 
 
Die beantragten CHF 2.2 Millionen trage zur Finanzierung zweier ETH-Vollprofessuren wie im 
Antrag beschrieben bei. Die jährlichen Gesamtkosten pro ETH-Vollprofessur setzen sich 
zusammen aus direkten und indirekten Kosten. 
 
Die indirekten Kosten sind Kosten für Infrastruktur und notwendige Verwaltungsleistungen der 
ETH Zürich (Labor-/Büroflächen, zentrale IT- und Rechenressourcen, allgemeine 
Administration, Personalverwaltung, Finanzdienstleistungen, etc.). Diese Aufwendungen sind 
unerlässlich für den Erfolg der Professur und deren organisatorische Einbettung in das 
Forschungs- und Lehrsystem der ETH Zürich, werden aber nicht dem Kanton Zug belastet, 
sondern von der ETH Zürich und aus ihrer Grundfinanzierung geleistet. Diese indirekten Kosten 
belaufen sich im Mittel auf zusätzliche ca. 60 % der direkten Kosten. 
 
Die direkten jährlichen Kosten von CHF 1.1 Millionen pro ETH-Professur, welche beim Kanton 
Zug zur Förderung beantragt sind, setzen sich zusammen aus: 
 
• Personalkosten (‘000 CHF)  

  Stelle   Salär / Anzahl  Kostenrahmen  Durchschnitt 

o Professor:in   240-285 / 1  240-285  263 
o Forscher:in/Post-Doc 120 / 2-3  240-360  300 
o Doktorierende  90 / 2-3   180-270  225 
o Techniker  100 / 1   100   100 
o Assistenz  80 / 0.5-0.75  40-60   50 

• Sach- und Betriebskosten für laufende  
Forschung inkl. Hardware, Verbrauchsmaterial,  
Lizenzgebühren, etc.    50-90   70 

• Kosten für Projekt- und Koordinationsaufwand  <10%   <100 
___________ 

Summe  der erwarteten Durchschnittswerte ca. 1’100 
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Die endgültige Mittelverwendung liegt im Entscheid der Professur (z. B. ob mehr Postdoc- oder 
mehr Doktorandenstellen besetzt werden). Das Jahresmittel von CHF 1.1 Mio. pro Lehrstuhl ist 
ein bewährter Richtwert für den zielkonformen Betrieb einer Professur. Die Einwerbung 
weiterer Dritt- und Fördermittel zur Ausweitung der Forschungsaktivitäten steht dabei der/dem 
Professor:in frei.  
 
Über die zweckgerechte und effiziente Verwendung der kantonalen Fördermittel wird jährlich 
Rechenschaft abgelegt.  
 
Für Rückfragen oder weitere Präzisierungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 

 
 
Mathias Terheggen 
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Grobkostenstruktur 

Nationales Testinstitut für Cybersicherheit NTC 

Kostenart Beschrieb Kosten (Fr.) 

2027 

Kosten (Fr.) 

2028 ff. 

Personalaufwand 

Cybersicherheits-spezia-

listen 

Im Jahr 2027: 2 Vollzeitäquivalente (VZÄ), im 

Jahr 2028 und ff: 3.5 VZÄ (inkl. Sozialbeiträge 

und Lohnnebenkosten): Die Sicherheit von KI-

Anwendungen sowie die Kompatibilität und Zu-

verlässigkeit der zugrunde liegenden Hardware 

umfassend prüfen. 

360’000 560’000 

Projektleitung / CTO Externe Experten bringen Fachwissen ein, um 

KI-Systeme zu bewerten, Standards zu entwi-

ckeln und den Aufbau sowie die Sicherung von 

Kompetenzen durch Beratung, Schulung und 

Qualitätssicherung zu unterstützen. 

110’000 110’000 

Raumaufwand Genügend Raumreserven bereits vorhanden. 

Kein weiterer Ausbau erforderlich. 

0 0 

ICT-Infrastruktur Anschaffungen für das Testlabor sowie Hard-

ware für Arbeit der Testexperten 

- Hardware Testlabor 
- Testausrüstung 
- Server  

- Arbeitsplatzausrüstung  

110’000 110’000 

ICT-Services IT-Betrieb 

- Rechenleistung 

- Software, Lizenzen 

60’000 80’000 

Marketing und Kommu-

nikation 

Drittkosten für Konferenzen, Publikationen und 

den Unterhalt des Partnership Councils 1, Aus-

bau des internationalen Netzwerks. 

100’000 100’000 

Verwaltungsaufwand - Rechtsberatung (Datenverwendung etc.) 

- Spesen u. diverse Aufwände 
- Personen und Betriebssicherheit 
- Verbrauchs- und Büromaterial 

- Übriger Verwaltungsaufwand 

60’000 40’000 

Total  800’000 1'000’000 

 

                                                                        

1 Beim Partnership Council handelt es sich um einen Beirat aus Wirtschaft und Behörden, die Impulse für Cybersicherheits-

prüfungen von KI-Systemen geben können. Ausbau und Unterhalt Kompetenznetzwerk Cybersicherheitsexperten. 
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Synopse 
 

Kantonsratsbeschluss betreffend Finanzierung einer langfristigen Forschungszusammenarbeit in den Bereichen Cybersicherheit und Künstli-
che Intelligenz (KI) zwischen der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) und dem Nationalen Testinstitut für Cybersicherheit (NTC) 
in Zug 
 

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (BGS-Nummern) 

Neu: ???.??? 
Geändert: – 
Aufgehoben: – 

[M09] Antrag des Regierungsrats vom 8. Juli 2025; Vorlage Nr. 
3956.2 (Laufnummer 18263) 

Abklärungsauftrag der ersten Sitzung der ad-hoc Kommission Cy-
bersicherheit 

 Kantonsratsbeschluss betreffend Finanzierung einer langfristigen 
Forschungszusammenarbeit in den Bereichen Cybersicherheit und 
Künstliche Intelligenz (KI) zwischen der Eidgenössischen Techni-
schen Hochschule (ETH) und dem Nationalen Testinstitut für Cyber-
sicherheit (NTC) in Zug 
(KRB ETH-NTC) 

 Der Kantonsrat des Kantons Zug, 

 gestützt auf § 41 Abs. 1 Bst. b der Verfassung des Kantons Zug (Kantonsverfas-
sung, KV) vom 31. Januar 1894[BGS 111.1], 

 beschliesst: 

 I. 

§  1 
 

§  1 
Gegenstand und Finanzierung 

1 Der Kanton Zug beteiligt sich während maximal 25 Jahren im Rahmen der För-
derung der Forschung zur Cybersicherheit und Künstlichen Intelligenz an der Fi-
nanzierung der langfristigen Forschungszusammenarbeit zwischen der Eidge-
nössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich und dem Nationalen Testinsti-
tut für Cybersicherheit NTC in Zug mit insgesamt maximal 80 Millionen Franken. 
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[M09] Antrag des Regierungsrats vom 8. Juli 2025; Vorlage Nr. 
3956.2 (Laufnummer 18263) 

Abklärungsauftrag der ersten Sitzung der ad-hoc Kommission Cy-
bersicherheit 

2 Die jährlichen Beiträge gliedern sich wie folgt: 2 Die jährlichen Beiträge von maximal 3,2 Millionen Franken gliedern sich wie 
folgt: 

a) Finanzierung von zwei ETH-Professuren inklusive wissenschaftlicher Mitarbei-
tender; 

a) Finanzierung von zwei ETH-Professuren inklusive wissenschaftlicher Mitarbei-
tender (maximal 2,2 Millionen Franken); 

b) Aufbau und Aufrechterhaltung der Brücke zwischen NTC und ETH Zürich. b) Aufbau und Aufrechterhaltung der Brücke zwischen NTC und ETH Zürich (ma-
ximal 1 Million Franken). 

3 Der Regierungsat regelt die Einzelheiten und schliesst mit der ETH Zürich ei-
nen Kooperationsvertrag ab. 

 

§  2 
 

§  2 
Auszahlung, Revision und Berichterstattung 

1 Die Beiträge gemäss § 1 werden jährlich ausgerichtet. Die Finanzdirektion legt 
die Auszahlungsmodalitäten fest. 

 

2 Das Nationale Testinstitut für Cybersicherheit NTC lässt seine Buchführung 
mindestens bis ein Jahr nach Ausrichtung des letzten Kantonsbeitrags durch 
eine externe Revisionsstelle prüfen. 

 

3 Die ETH Zürich und das Nationale Testinstitut für Cybersicherheit NTC erstat-
ten dem Regierungsrat jährlich Bericht über die Verwendung der Beiträge. 

3 Die ETH Zürich und das erstattet dem Regierungsrat jährlich Bericht über die 
Verwendung der Beiträge gemäss § 1 Abs. 2 Bst. a. Das Nationale Testinstitut 
für Cybersicherheit NTC erstattenerstattet dem Regierungsrat jährlich Bericht 
über die Verwendung der Beiträge gemäss § 1 Abs. 2 Bst. b. 

§  3 
 

§  3 
Evaluation 

1 Nach zehn Jahren erfolgt eine umfassende Evaluation durch externe Expertin-
nen und Experten in Absprache mit dem Kanton Zug. Der Evaluationsbericht 
muss neben der Wirkungs- und Wirtschaftlichkeitsanalyse ausdrückliche Ent-
scheidungsoptionen zur Forschungszusammenarbeit enthalten: 

1 Nach zehn Jahren erfolgt eine umfassende Evaluation der gesamten For-
schungszusammenarbeit durch externe Expertinnen und Experten in Absprache 
mit dem Kanton Zug. Der Evaluationsbericht muss neben der Wirkungs- und 
Wirtschaftlichkeitsanalyse ausdrückliche Entscheidungsoptionen zur Forschungs-
zusammenarbeit enthalten: 

a) unveränderte Fortführung,  



- 3 - 
 
 

 

[M09] Antrag des Regierungsrats vom 8. Juli 2025; Vorlage Nr. 
3956.2 (Laufnummer 18263) 

Abklärungsauftrag der ersten Sitzung der ad-hoc Kommission Cy-
bersicherheit 

b) Anpassung oder  

c) vorzeitige Beendigung.  

2 Weitere Evaluationen nach dem Verfahren gemäss Absatz 1 finden nach fünf-
zehn und zwanzig Jahren statt. 

 

§  4 
 

§  4 
Vollzug 

1 Die Finanzdirektion wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt.  

 II. 

 Keine Fremdänderungen. 

 III. 

 Keine Fremdaufhebungen. 

 IV. 

 Dieser Beschluss tritt nach unbenutzter Referendumsfrist (§ 34 Abs. 2 der Kan-
tonsverfassung) oder nach der Annahme durch das Stimmvolk am Tage nach 
der Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft[Inkrafttreten am ...]. 

 Zug, ... 

 Kantonsrat des Kantons Zug 
  
Der Präsident 
Stefan Moos 
  
Der Landschreiber 
Tobias Moser 

 Publiziert im Amtsblatt vom ... 



- 4 - 
 
 

 

 


